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Der schweizerische Republikaner
heraus gegeben

von Esther und uftert
Mitglieder» der gcsiMvcndcn R.ilhe der helvetischen Repnbilk.

I. Luzern, e. NovQnber i?s8.Baud ZI.

Gesezgebung.
Beschluß des grossen Rathes über die Zehen

den, Bodenzinse und andere Feodalad
gaben.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß Mit den Grundsätzen der

Freiheit und Gleichheit und nach dem iz Artikel der
Constitution die Fevdallasten und Abgaben keineswegs
in unserer neue» Republik bestehen dürfen.

In Erwägung, daß diese nemlichen Abgaben um
möglich neben einem billigen und auf die Grundlage
des 11 Artikels der Constitution gestuften Finanzsy-
stem Pla; haben können.

In Erwägung, daß das Unternehmen dergleichen
Fesdalgefalle für die den Besitzern derselben schuldige
Entschädigung, nach dem Werthe zu schätzen, den sie

vor der Revolution hatten, entweder die so vorzügliche
Klasse des Landbauers, die so lange schon das Be-
trachtlichstc zu den Bedürfnissen des gemeinen Wesens
beigetragen, durch Auflegung einer ungeheuern Schuld
auf die unerträglichste Art überladen müßte, oder
aber dabei die Besitzer von solchen Feodalrechten blos
mir eitcln Hofnungen eingewieget würden, beides
Falle, die sich mit dem Interesse so wenig als der
Redlichkeit der Nation vertragen können.

Hat der grosse Rath nach erklärter
Urgenz beschlossen:

1) Alle Feodallastcn und Rechte sollen theils ohne
' Entschädigung abgeschaft, theils gegen eine Entscha-

digung aufgehoben werden.
2) Alle sogenannten kleinen Zehnden sind ohne

einige Entschädigung abgeschaft.
Z) Alle neu aufgelegten Zehenden auf Land, web

ches erweislich noch in der Hand des Urbarmschers
ist, sollen keine Entschädigung bezahlen.

4) Unter den grossen Zehendcn versteht das Gesez :
den Zehenden von Gersten, Roggen, Korn, Walzen,
Eichkom, Haber, Emmer, Feldbohnen, Erbsen, Wi-à, Paschi, Linsen und den Heu - und Wcinzehndcn;
^IlKlio, IVIslAoo«? o (lrsno Nll'co, ttoiMtZUlvNU Nt-I-o
«à Uâàcc» ; die mit italiänischen Namen bezeichne-

ten Produkte betreffen nur allein die italiänischen
Kantone; alle übrigen Zehenden sind unter der Be-
nennung von kleinen Zehnden begriffen.

5) Alle zchndpflichtigcn Grundstücke, welche den
grossen Zehnden wirklich mit dem zehnten oder eilften
Theil des Betrags bezahlten, sind gehalten dem Staat
zwei vorn Hundert des Werrhcs solcher Grundstücke
als Loskaufungssumme zu entrichten.

^ s) Die zchndvflichtigen Grundstücke, welche den
Zehnden wirklich bezahlten, aber in einem geringeren
Anschlag als den im vorigen Artikel bestimmten czum
Beispiel den fünfzehnten oder zwanzigsten Theil u. s.

w.> entrichten dem Staat eine Erttschàdigung, dis
Mit derjenigen'»: Verhältniß stehet, welche im vorheri-
gen fünften Artikel des gegenwärtigen Gesetzes be-
sinnm t ist.

7) Diejenigen, deren Zehnden in eine unverân-
verliehe Summe von Geld mngeschaffen worden, sollen
dem Staat die Summe, die sie jährlich bezahlten,
vierfach als Loskaufung entrichten.

8) Diejenigen, deren Zehnden in eine unverânder-
liche Summe von Geld umg schaffen worden, sollen
dem Staat die Summe, welche sie im Durchschnitt
von iZ Jahren jahrlich bezahlten, vierfach entrichten..

y) Diejenigen, deren Zehnden in ein bestimmtes
Maas jahrlich abzurichtender Früchte, (oder sogenann-
te Sakzehnden) verwandelt worden, sollen dem Staat
gleichfalls vierfach den mittlern Werth desjenigen ent-
richten, so fie jahrlich bezahlt haben; — dieser mittlere
Werth soll nach der im sechzehnten. Artiftl vorge-
schnebencn Weise bestimmt werden.

ia) Die Bezahlung dieser Loskaufssumme soll im
Laufe von vier Monaten von Bekanntmachung dieses
Gesetzes an, entweder in Geld oder durch einen no-
tarialischen oder gerichtlichen Schuldschein, welcher
auf Staatskosten ausgefertigt werden sott, geschehen.

i l) Der Zins von dieser Loskaufungssumme lauft
zu vier vom Hundert vom Verfluß der vier Monaten
nach Bekanntmachung dieses Gesetzes an.

i2) In diesen Schuldscheinen sotten die Grund-
stücke, auf denen der damit losgekaufte Zehnden haft
tete, als Hypothek oder Unterpfand verschrieben seyn
und allen ändern Hypotheken vorgehen.



ÍZ) Diêi'e Schuldschein' endlicls können erst nach
Verlauf von is Jahren, von ihrer Errichtung an ge-

-rechnet, am Capi-ral eingefordert werden, den Fall
ausgenommen, wenn der Schuldner 3 Jahrszinse nn-
bezahlt auflaufen lassen wurde.

Dem Schuldner bleibt indessen unbenommen vor
Ablauf dieses Termines abzuzahlen, doch soll die Auf--
kündigung immer gegenseitig 3 Monat vorher geschehen.

14) Diese Schuldscheine solle» fur die Schuldner
unentgeldlich verfertigt werden, das Geftz wird die
Art nnd Weift ihrer Form naher bestimmen.

13) Der Staar soll die Besitzer grosser Zehenden,
es seyen Gemeinschaften, Kirchen, Schul- und Ar-
mcnanstalten oder Partikularen, welche dergleichen ei-
genthnmliche Zehenden ansprechen, und den rechtskräft
tigen Beweis ihres Eigenthums leisten werden, dafür
entschädige».

16) Diese Entschädigung soll folgendermaßen be-
stimmt werben: In jeder Gemeinde, wird der Ertrag
der Jahre 1775 inclusive bis 173? exclusive, gerechnet
und hernach sowohl vom mirlern Ertrag der Produkte.!
als vom mitlern Preist der Produkten dieser Jahre das
Resultat zum Maasistabe angenommen, dieser heraus-
kommende mitlere Anschlag, mit fünfzehn innltiplizirt,
soll die Summe des Capitals seyn, welches den Be-
sitzern des grossen Zehndens zu bezahlen ist.

17) Diese Entschädigung wird der Staat in Iah-
resfrist nach Bekanntmachung dieses Gesetzes mit dem

Zins zu vier vom Hnndert bezahlen, welcher vom 1

Jenner 1798 zu laufen ansangen soll, und iporin denn
die Vergütung des nicht bezahlten Zehndens von
1798 begriffen ist.

18) Die Zahlung wird an die Besitzer vom groi-
sen Zehnden entweder in baarem Geld geschehen, oder
aber durch Uebergab von Schuldscheinen, welche durch
Besitzer zehndpflichtiger Grundstucke zur Entschädigung
des Staats aufgerichtet worden.

19) Vermittelst der Loskaufungssumme, welche
Hack den vorenthalwnen Artikeln 5, 6, 7, 8, y, 10

nnd 11 bezahlt werden soll, sind und bleiben dieZehn-
den fàr jezt und immerhin aufgehoben und abgeschaft.

20) Die Grund - und Bodcnzinse, deren rechts--
kräftiger Beweis des Eigenthums dargethan werden z

kann, sollen von den Grund - und Bodenzinspflichtigen
losgekauft werden, unter Vorbehalt der in den sol-

qevden Artikeln enthaltenen Ausnahmen.
21) Von dieser Losîanftmg sind diejenigen Bo-

denzinse ausgenommen, die erweislich für Concessis-

ncn von Privilegien oder Rechten aufgelegt worden,
nnd die von nun an ohne Loskaufung abgeschaft sind.

22) Alle andern unabloslichen Grund - nnd Bo-
denzinse, welche i» Naturprodukten zu entrichten wa-
ren, sollen ebenso wie die Zehnden nach dem 16 Ar-
ticel gewürdigt, und nach diesem Maaßstabe bezahlt
werden. Ihre Loskaufung soll ans den Fuß vom iZ.
Pfenning geschehen, das heißt, die mitlere Schätzung

2

mit iz mnltivlizirt, soll die Summe der Loskaufn,,g
jeyn. Die Grund und Vodenzinft dann, welche in
Gèld entrichtet wurden, sollen um den zwanzigsten
Pfenning losgekauft werden.

23) Alle Partikularen, Gemeinden, Kirchen- und
Armenanstalten, die Eigenthümer solcher unabGslichcr
Grund- und Bodenzinft sind, sollen gehalten seyn,
in Zeit von drei Monaten von dem Datum dieses
Gesetzes a», den Verwaltnngskammern ihre Titel ein-
zugeben, wofür ihnen von denselben ein Empfang-
schein zugestellt werden soll.

24) Der Staat soll diesen Eigenthümern, welche
ihre Titel eingesandt haben, ihre Entschädigung, nem-
lich ans den Fuß vom funfzehenten Pfenning, wie er
die Loskanfuug von den Schuldnern laut dem igten
Artikel bezieht, samt dem Zins vom 1 Jenner 1793 an
gerechnet, bezahlen.

2Z) Diese Zahlung wird entweder in baarem Geld
geschehen, oder aber durch Uebergab von Schuldschei-
neu, welche von Besitzern Grund-und Bodenzinspflich-
tiger Grundstücke zur Loskaufung an den Staat aufge-
richtet worden.

26) K. 1. Diese Loskaufnng soll von Seite der
Schuldigen innerthalb der Frist eines Jahrs geschehen,
und zwar entweder in baarem Geld, oder durch von
den Bodenzinspflichtigen auszustellende Schuldscheine.

§. 2. Fn solchen Schuldscheinen soll das pflich-
tige Grundstük selbst als Hypothek verschrieben seyn;
der Staat kann denjenigen, der denselben schuldig ist,
nicht anhalten, eine mehrere Sicherheit zu stellen.

§. 3- Diese Schuldscheine gehen im Rechten allen
andern Hypotheken vor, die junger sind als die ur-
sprüagliche Errichtung der Grund - und Bodenzinft,
einzig die in dem zwölften Artikel dieses Gesetzes er-
wähnte Hypothek hievon ausgenommen.

K. 4- Sie sollen den Zins zu vier vom Hundert
tragen, der Gläubiger kann die Bezahlung des Kapi-
tals erst nach Verlauf von fünfzehn Jahren fordern,
die Sache ftye dann, daß der Schuldner drei unbe-
zahlte Zinse auflaufen lassen würde.

27) z. 1. Derjenige, welcher einen so starken
Grund - und Bodenzins schuldig ist, daß er dem
'Staat lieber das liegende Gut, auf welchem der Zins
hastet, überlasten will, mag es thun.

§. 2. Der Grund - und Bodenzinspflichtige soll
die rükstandigen Zinse bezahlen; wenn er dem Staat
das Gut überläßt, so tilget er damit nebst der Kapi-
talschuld nur den im lezteu Jahre verfallenen Zins.

§. 3. Der Grundzinspflichtige muß innert Jahres-
frist, von Bekanntmachung dieses Gesetzes an, eine
solche Abtretung des Gutes an den Staat bewert-
stelligcn.

28) Von allen Grund - und Bodenzinftn, die ans
Gütern haften, welche durch Naturwnkungc» ver-
schwemmt oder verschüttet Inid ganz unbrauchbar und
zu aller Urbarmachung ^untauglich geworben sind .soll
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alle koskaufung und Entschädigung aufhören und
wegfallen.

29) Alle andern in den vorigen Artikeln nichfge--
Nannte Feodallasten sind von nun an und fur immer
aufgehoben.

zo) Die Schätzung der zehndpflichkigen Grund--
stücke, die wirklich Zehnden nach Anleitung des 5 und
6 Artikels bezahlen, soll durci) eigens dazu von den
Verwaltungskammern bestellte Manner, geschehen,
diese Manner sollen Sachkundige Männer jeden Orts
dabei zuziehen.

Die Verwaltungskammern sprechen endlich über
alle Schwierigkeiten ab, die aus solchen Schätzungen
entstehen könnten. Bei dieser Schätzung soll auf den
Ertrag derjenigen Produkte Ruksicht genommen wer--
den, von denen der Zehnden hezahlr wurde.

îuzern den 27 Weinmonat 1798.

Anderwerth, Präsident.
Escher, Sekretair.
Ca r mintr an, Sekretair.

Das Vollziehullgsdirektoriuin der einen und
umheilbaren helvetischen Republik an den
grossen Rath des gesezgebenden Corps.

Luzern, den 22. October i?93.

Bürger Gesezgeber!
Wahre.ltd sich das Direktorium noch beschäftigte

Ihnen die Art und Weise vorzuschlagen, nach denen
das neulich von den gesezgebende» Rathen genehmigte
Finanzsnstem m Ausübung gebracht werden könne,
sind schnell diejenigen dringenden Umstände herbeige-
eilt, die das Direktorium schon lange besorgte, und
auf die es Sie, B. Repräsentanten, durch die eine
dringende und znlezt nachdrükliche Sprache seiner
Bsthschafcen seit einiger Zeit vorbereitete.

Der Augenblik ist wirklich gekommen, wo unser
Vaterland seine militainschen Kräfte wieder zur stund
lichen Wirksamkeit in Bereitschaft halten muß; die
Ehre der Republik, sthre Sicherheit, das Wohl des
helvetischen Volkes, erfodert in einem Zeitpunkt, wo
die Spannung der politischen Verhältnisse am höchsten
gestiegen ist, auch eine diesem Dränge der Umstände
angemessene Anstrengung. Das Di>ektorium wird zu
diesem Zwek alle Mittel anwenden, welche die Kon
stikution und eure Gesetze ihm gestatten, uno seine
Wicht ihm gebiet n, allein es bedarf dazu Ihrer an
verweilten Unterstützung, und ladet Sie ein, B. Rc
prasrntantcn, ihm ohne Zeitverlust diejenigen Geld-
summen zu bewilligen, die zu Belebung seiner Anstatt
dn unentbehrlich sind.

Es macht ^hnen zu dem Ende hier folgende Vor«
sclâ'r

1) Durch einen Ausruf alle helvetischen Durger ein«

znlade», bei ihren bürgerlichen Pflichten, ihrer Va«
terlandsliebe und ihrem Gewissen, einen Geldbei«
trag zu den öffnicüchen dringenden Bedürfnisse»
darzufchicßen.

2) Damit dieser Beitrag in einem richtigen Ver--
hältniß mit diesen Bedürfnissen sey, so könnte er
von jedem helvetischen Bürger, nach dem unges
fähren Maßstab, von zwei vom Tausend semes
Vermögens entrichtet werden.

z. Alle Gemeinden, Corporakwiien nnd Gesellschaf--
ten ohne Unterschied werden zu einem glcichmäsi
sigen Beitrag, von ihrem besitzenden Vermögen
anfgesodert.

4. Alle diese einstweiligen Beiträge werden den Con«
triduirenden an den Betrag ihrer diesjährigem
gesezlichen Abgaben gerechnet, und seiner Zeit von
dem ihnen betreffenden Antheil abgezogen werden.

5. Zu B-ziehnng dieser Beiträge werden die Ver«
Waitinigskammern jedes Kantons, in jeder Ge»
meinde zwei habhafte Munizipalitätsglieder er«

nennen, welche gemeinschaftlich mit dem Agenten
dieser Gemeinde, unter Beobachtung der ailerge-
liauesten Verschwiegenheit, und gegen eine nächst

zu bestimmende Belohnung, diese Beiträge anneh«
men, auf einem doppelten Register eintragen und
die Beitragenden quittanzlren werden — In dem
Orten wo noch keine Munizipaliläten errichtet
sind, und in den grossen in mehrere Sectionem
getheilte» Gemeinden, wird es denVerwaltungs«
kammern überlassen, unter Genehmigung des Voll«
ziehungsdirektoriuins den. Bezug nach den Local«
umständen zu veranstalten.

6 Sämmtliche Beiträge der Gemeinden eines Kan«
tons werden in eineGeneralkasse mit drriSchlös«
fern geworfen, die von zwei Mitgliedern der Vcr«
waitungökammcr und dem Nationaleinr.chmer,
vn» denen jeder einen Schlüssel zur Kasse hat,
besorgt und zur augcnblikiichen Disposition der
Kommissairs des Schazamtts bereit gehalten wird.

7. Diese Anstalten zum Bezug der Beiträge sollew
sogleich nach Bekanntmachung des Gesetzes im
Thätigkeit gesezt werden.

8 Jeder Bürger, jede Gemeinde oder Gesellschaft,
wird eingeladen im Lauf der ersten vierzehn Tage
nach Eröffnung der Register seinen Beitrag ab«

zuführen.
9. Das Vollziehungsdirektorinm wird nach Ver«

fluß dieser Zeit den gcsezgcbenden Räthen Anzeige
von dem Erfolg dieser Maasregeln erlheilen.

Dies sind de Vorschläge, V- Repräsentanten, die
das Vollziehungsdirektorinm gezwungen ist, Dnen mit
der größten Beförderung zu senden. Es wurde
rer Vaterlandsliebe zu nahe treten, wenn es noch)
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